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Merſeburgiſcke Blätter.
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Neunzehnter Jahrgang. Mittwoch den 5. Februar.

Bekanntmachungen.
Diejenigen Ortsrichter, welche die Nachweiſung über die im Jahre 1844 bewirkten

Baumanpflanzungen noch nicht an mich eingereicht haben, werden hierdurch veranlaßt, dieß
ſofort und zwar ſpäteſtens bis zum 8. Februar zu thun. Alle Ortsrichter, welche bis zu
dieſem Termine die betreffende Nachweiſung, event. einen Vacatſchein nicht eingereicht haben,
müſſen gewärtigen, daß dieſelben durch expreſſe Boten auf ihre Koſten abgeholt werden.

Merſeburg, den 31. Januar 1845. Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz.

In meiner Bekanntmachung vom V. Januar 1845 (Stück 3. der diesjährigen Kreis
blätter) ſind die Ortsrichter des hieſigen Kreiſes aufgefordert worden das Geſetz über den
Waffengebrauch der Forſt und n vom 20. März 1837 Geſetz Sammlung
Seite 60.) ſämmtlichen Gemeinde Mitgliedern bekannt zu machen.

Das Datum des Geſetzes iſt durch Jrrthum ebenfo wie die pagina der Geſetz Samm
lung falſch angegeben worden, denn das ſämmtlichen Gemeinde Mitgliedern zu publicirende
Geſetz iſt vom 31. März 1837 und ſteht Seite 65. der Geſetz Sammlung abgedruckt.

Das letztere Geſetz haben daher auch die Ortsrichter den Mitgliedern ihrer Gemeinden

bekannt zu machen. dMerſeburg, den 31. Januar 1845. Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz.

Die W. bis 6. der Amtsblatts Verordnung vom 7. Juli v. Js. (Amtsblatt von
1844 Seite 218.) lauten wörtlich wie folgte

Die Berechtigungen zu Gaſtwirthſchaften und Schankſtätten geben den Jnhabern der
ſelben nicht die Befugniß, ohne obrigkeitliche Erlaubniß Tanzluſtbarkeiten zu veranſtalten.

efr. Amtsblatt- Verordnung vom 7. Januar 1828 sub I.

Dieſerhalb müſſen 2
Die Gaſt und Schankwirthe jedesmal, wenn ſie Tanzmuſik halten wollen,

beſonders um die Erlaubniß dazu bei dem Jnhaber der Polizei oder deſſen Stellvertreter
nachſuchen, und dürfen, ohne dieſelbe e erhalten zu haben, keine
Tanzmuſik halten. Jedoch bleibt den Jnhabern der Polizei oder deren Stellvertretern
in den mittelbaren, ſo wie den Landräthen in den unmittelbaren Ortſchaften unbenommen,
die Ortsſchulzen zur Ertheilung von dergleichen Erlaubnißſcheinen ein für allemal zu auto-
riſiren. m r werden unentgeldlich ertheilt.

ecfr. I. c. Nr. 2.
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g. 3.

Beſchwerden über verweigerte Erlaubniß ſind in Städten und mittelbaren Ortſchaf
ten bei den Kreis-Landräthen, und rückſichtlich der unmittelbaren Ortſchaften, falls der
Kreis Landrath die Erlaubniß verweigert hat, bei uns anzubringen. Jſt die Verweigerung
r g. 2.) von den Ortsſchulzen erfolgt, ſo haben die Beſchwerdeführer in mittel-

aren Ortſchaften ſich zuvörderſt an den Jnhaber der Polizei oder deſſen Stellvektreter, und
in unmittelbaren Ortſchaften an den Landrath des Kreiſes zu wenden.

T Jefr. J. e. Nr. 3.

Die ſchriftliche Erlaubniß der Polizeibehörde muß zugleich die Stunde beſtimmen, mit
welcher die Tanzmuſik aufhören ſoll.

Als Polizeiſtunde ſoll in der Regel 10 Uhr Abends angenommen werden.

efr. I. c. Nr. 4. g. 5
5.

Die Erlaubniß, über dieſe Stunde, Tanzmuſik zu halten, darf den Gaſt und Schank-
wirthen nur bei beſondern Veranlaſſungen zugeſtanden werden. Es darf aber in der Regel
für die Sonnabende überhaupt keine Erlaubniß zur Verlängerung der Tanzmuſik und Be
luſtigung an öffentlichen Orten über die Polizeiſtunde hinaus ertheilt werden.

efr. c. Nr. 5. und Amtsbl. e vom 12. März 1838 g. 5.
Am Vorabende der nachgenannten kirchlichen Feſt und Feiertage:

Weihnachten Oſtern Pfingſten, Charfreitag, allgemeiner Buß und Bettag, Sonntag
dem Andenken der Verſtorbenen gewidmet,

und an folgenden Feſten ſelbſt, nehmlich:
an dem erſten Weihnachts-, Pfingſt- und Oſtertage, am Charfreitage, am allgemeinen

Buß- und Bettage, am Sonntage, dem Andenken der Verſtorbenen gewidmet, am Aſcher
Mittwoch und in der ganzen Charwoche dürfen keine Bälle und ähnliche öffentliche Luſt
barkeiten ſtattfinden und daher die Erlaubniß zur Tanzmuſik überhaupt nicht ertheilt werden.

efr. I. e. Nr. 6. und Amtsblatts- Verordnung vom 12. März 1838 8. 1. u, 2.
Merſeburg, den 7. Juli 1845.

Königlich Preußiſche Regierung.
Hiernach und insbeſondere auf Grund des S. 2. ſetze ich, dem im hieſigen Kreiſe üblich

net Verfahren entſprechend, rückſichtlich der unmittelbaren Ortſchaften Fol-
endes feſt:
1) Wenn die Gaſt und Schankwirthe in den unmittelbaren Ortſchaften des hieſigen

Kreiſes am erſten Sonntage eines Monats Tanzmuſik bis Abends 10 Uhr halten
wollen, ſo haben ſie ſich mit ihrem desfallſigen Geſuche an den betreffenden Orts
richter zu wenden der Ortsrichter hat die obwaltenden Umſtände und namentlich,

ob der fragliche Sonntag nicht etwa einer von den Tagen iſt, an welchem dem 8. 6.
gemäß Erlaubniß zur Tanzmuſik nicht ertheilt werden darf, genau zu prüfen dem
nächſt aber den nachgeſuchten Erlaubnißſchein entweder unentgeldlich zu ertheilen
oder zu verſagen dieſe Befugniß lege ich den Ortsrichtern in den unmittelbaren Ort-
ſchaften des hieſigen Kreiſes hierdurch ausdrücklich bei, behalte mir jedoch vor, den
Ortsrichtern, welche hierbei nicht gewiſſenhaft genug zu Werke gehen, dieſe Befugniß

ohne Weiteres wieder zu entziehen i2) Jn jedem anderen als dem ad 1. genannten Falke, z. B. wenn ein Gaſt oder Schank-
wirth an einem anderen Tage, als dem erſten Sonntage des Monats Tanzmuſik
halten, oder wenn er die Luſtbarkeit über die Polizeiſtunde hinausdehnen will, oder
wenn Jemand der nicht Gaſt oder Schankwirth iſt, z. B. ein Kirſchpächter bei
Gelegenheit der üblichen Kirſchfeſte, Tanzmuſik zu halten beabſichtigt e. e. kann
die Erlaubniß nur vom Königl. Landraths Amte ertheilt werden.
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Die betreffenden Geſuche ſind jedoch nicht unmittelbar an das Königl. Landraths Amt

zu richten ſondern ſie müſſen vor allen Dingen dem Ortsrichter vorgelegt werden damit
dieſer ſich nach Maaßgabe der obwaltenden Umſtände für oder wider das Geſuch erklären
kann. Bei dieſer Begutachtung darf niemals anzuführen unterlaſſen werden wenn der
Antragſteller zum letzten Male Tanzmuſik gehalten hat.

Alle Geſuche, welche ohne dies orisrichterliche Gutachten hier eingehen werden ohne
Weiteres zuerſt dem Ortsrichter zugeſandt werden.

Jndem ich die Ortsrichter, Gaſt und Schankwirthe und überhaupt das ganze bethei-
ligte Publikum zur genauen Befolgung dieſer Vorſchriften auffordere, bemerke ich, daß ich
Vernachläſſigungen der Ortsbehörden mit Ordnungsſtrafen ahnden werde.

Diejenigen Perſonen dagegen, welche ohne ſchriftliche Erlaubniß der Ortsbehörden,
reſp. des Königlichen Landraths-Amts Tanzmuſik veranſtalten, ſollen nach g. 9. und 11.
der obenallegirten Amtsblatts- Verordnung zur polizeilichen Unterſuchung gezogen werden,
und haben dann in Gemäßheit des 10. eine Polizeiſtrafe von Einem bis Zehn Tha-
ler zu gewärtigen.

Merſeburg, den 30. Januar 1845. Der Königl. Landraths- Amts Verweſer
von Seydewitz.

Bekanntmachung. Am 22. d. M. iſt in der Unter Altenburg ein weißes Taſchen
tuch gefunden worden. Der ſich legitimirende Eigenthümer kann daſſelbe im Polizei Büreau
zurückerhalten. Merſeburg, den 24. Januar 1845.

er Magiſtrat.Bekanntmachung. Durch eine ruchloſe Hand ſind in der Nacht vom 31. Januar
bis 1. Februar von den an der Straße nach Kötzſchen ſtehenden Kirſchbäumen wenigſtens
124 Stück zum Theil ganz abgehackt, zum Theil aber wenigſtens umgeknickt oder durch Schnitte
und Hiebe ſo beſchädigt worden, daß ſie eingehen müſſen.

Wir ſichern demjenigen, welcher uns den Thäter ſo bezeichnet, daß derſelbe zur gericht-
lichen Unterſuchung gezogen werden kann, und in Folge derſelben beſtraft wird, eine Beloh-
nung von zwanzig Thalern hierdurch zu. Merſeburg, den I. Februar 1845,

Der W a r a t.Bekanntmachung. Jn 8. 15. des neuen Hundeſteuer-Regulativs vom 1. Juni
v. J. iſt bei allen Kontraventionen gegen daſſelbe dem Denuntianten der dritte Theil der
wirklich eingehenden Geldſtrafen zugeſichert worden. Dieſe Beſtimmung tritt jedoch von jetzt
an außer Gültigkeit, da nach einer höhern allgemeinen Verordnung DenuntiantenAntheile
fernerhin nicht mehr gezahlt werden ſollen.

Wir bringen dies mit dem Bemerken hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß wir die
ſtrenge Befolgung der Vorſchriften des Hundeſteuer Regulativs durch häufigere Reviſion ſi

Merſeburg, den 2. Februar 1845,

D. er Magiſtrat.Bekanntmachung. Es ſind gefunden worden 1) am 25. v. M. ein kleiner
Schlüſſel in der Sixtigaſſe, 2) am 1. d. M. auf der Chauſſee nach Weißenfels zwiſchen hier
und dem erſten Chauſſeehauſe ein Cigarren -Etui. Es iſt ferner 3) am 27. v. M. dem
Herrn Rittmeiſter Spielberger auf der Chauſſee zwiſchen Ammendorf und Halle ein brauner
Hühnerhund zugelaufen.

Die Gegenſtände unter Nr. 41 und 2 können von den ſich legitimirenden Eigenthümern
im Polizei-Büreau in Empfang genommen werden.

Den Hund sub Nr. 3 hat der Kutſcher des Herrn Rittmeiſters Spielberger in Verwah
rung. Merſeburg, den S Februar 1845.

e r Magiſtriaut:
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(1303) Nothwendiger Verkauf.Königl. Land und Stadtgericht Merſeburg.
Das sub Nr. 259. im Hypothekenbuche eingetragene, im Brühl und an der Geißel

belegene, dem Uhrmacher Carl Friedrich Chriſt gehörige Wohnhaus nebſt Zubehör, abge
ſchätzt auf

1368 Thlr. 25 Sgr. Pf.
zufolge der nebſt Hypothekenſchein in unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll

am 21. Februar 1845 Vormittags um 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

(148) Auction.Den 8. Februar d. J., ſollen auf dem Rathskeller, Vormittags von 8 Uhr an,
Sopha's, Spiegel, runde Tiſche, Großvaterſtühle, Porzellan, Glas, Betten, Leib
r Kleidungsſtücke, Gewehre, Oelgemälde, Kupferſtiche, Lichtbilder und

rompete,
gegen ſofortige Zahlung an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Merſeburg, den 1. Februar 1845. Nagel, Auct.
(1467) Auction.Auf den 11. Februar d. J. und folg. Tage ſollen in dem Schmiedemſtr. Vogelſchen

Hauſe, Vormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr an, außer einigem Hausrath,
mehre werthvolle Möbeln dergl. Porzellan und Glas, ſo wie Gemälde, Kupferſtiche und
Bücher gegen ſofortige Zahlung an den Meiſtbietenden verkauft werden. Porzellan,
Glas und Möbeln machen den Anfang, und können ſämmtliche Auctionsgegenſtände 3 Tage
vor dem Termine angeſehen werden.

Merſeburg, den 1. Februar 1845. Nagel, Auct.

(141) Auction.Jnm Auftrage der hieſigen Königlichen Gerichts Commiſſion ſollen durch den Unter
zeichneten mehrere Meubles, Haus und Wirthſchafts- Geräthe, worunter großer kupferner
Keſſel und eine Wäſchrolle, Ackergeräthe, und einige Bettſtücke und Bettwäſche, auf

es den 11. Februar er. Vorm. 10 Uhrzu Schaafſtädt in dem Schlegelſchen Wohnhauſe Nr. 60., lange Gaſſe, öffentlich meiſtbie
tend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Lauchſtädt, den 28. Januar 1845. Keſſel, Actuar.
(68) Auction. Montag den 17. Februar Vormittag 9 Uhr ſollen die zum Nach

laſſe meines verſtorbenen Ehemannes, des Zeugſchmiedemeiſters Schnabel, gehörigen Schloſ-
fer und Zeugſchmiede Handwerkzeuge, unter Andern eine große Drehbank mit eiſernem
Spindelzeug und Wärtel, nebſt einer eiſernen Vorlage und Decke, beides mit Wendeſchrau
ben, auf welcher 20 Zoll im Durchmeſſer, 8 Fuß in der Länge und 6 Ctr. in der Schwere
abgedreht werden kann ingleichen Mobilien und ſonſtiges Hausgeräthe, meiſtbietend gegen
ſofortige baare Bezahlung verſteigert werden, wozu Kaufluſtige hiermit einladet

Dürrenberg, den 10. Januar 1845. Wittwe Schnabel.

(158) Holz- Auction. eJn meinem unweit Branderoda gelegenen Holze, das Loh genannt, ſollen
e den 144. Febrüar 1845 von Vormittags 9 Uhr ab

einige hundert Stück Eichen, Buchen und Birken, größtentheils Nutzholz, auf dem Stamme,
gegen gleich baare Bezahlung unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen
meiſtbietend verkauft werden.

Almsdorf, den 1. Februar 1845. Lüttich.

e
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(160) Freiwilliger Verkauf. Das in hieſiger Vorſtadt Altenburg Hältergaſſe
sub Nr. 656. gelegene und für Schmiede -Profeſſion angebrachte Grundſtück nebſt Zubehör,
beabſichtigen die betheiligten Erben

Freitag den 21. Februar d. J. Vormittags 10 Uhr
an den Meiſtbietenden unter den bereitliegenden Bedingungen daſelbſt zu verkaufen. Auch
iſt man erbötig, alle Tage vor dieſem Termine den Kauf abzuſchließen und wird das Nähere
hierüber in der Parterre Wohnung daſelbſt mitgetheilt.

Merſeburg, den 3. Februar 1845.
(164) Haus- Verkauf. Veränderungshalber iſt das dem Gutsbeſitzer Herrmann

gehörige, auf hieſigem Neumarkt ohnweit des Schulhauſes gelegene, brauberechtigte Wohn-
haus mit 3 Stuben, 4 Kammern, Küchen, Keller und Brunnen, ſammt Hof, Ställen und
ſonſtigem Zubehör, ehemöglichſt billig mit 2--300 Thlr. Anzahlung, zu verkaufen. Nä-
heres durch den Comm. Rindfleiſch in Merſeburg, Altenburg, Nr. 785.

(145) Verkauf. Ein ganz gut gebauter Weberſtuhl, faſt noch neu, mit allem zur
Hohn rigen Geſchirr und Werkzeugen, ſteht zum Verkauf in Raßnitz bei der Wittwe

ohmuth.

(146) O el kuchen

(149) Logis-Vermiethung. Dom Nr. 237. iſt die obere Etage, beſtehend in
4-—-5 Stuben, Stallung zu 4 Pferden nebſt Zubehör, mit, auch ohne Möbeln zu ver
miethen und zum 1. April zu beziehen.

(155) Vermiethung. Auf dem Dom Nr. 236. iſt vom erſten April an ein Logis,
beſtehend aus 2 Stuben, 2 Kammern nebſt Zubehör, im Einzelnen oder Ganzen zu vermiethen.

(163) Logis zum Landtage. Zu dem bevorſtehenden Landtage iſt ein Quartier,
beſtehend aus zwei gutmöblirten Stüben, einer heizbaren Kammer und einer zweiten Kam-
mer, ingleichen einer Bedientenſtube mit Kammer, und ein Pferdeſtall nebſt Wagenremiſe,
unfern des Ständehauſes, zu vermiethen. Auf Anfrage wird die Redaction d. Bl. gefällige
Auskunft ertheilen

Merſeburg, den 2. Februar 1845.

(142) Bei Henning's und Hopf in Erfurt erſchienen und vorräthig in der
Nulandt'ſchen Buchhandlung in Merſeburg:

Nanette Andreä. Sammlung von leicht ausführbaren Vorſchriften zu den ſchönſten und
eleganteſten Strumpfrändern und andern Strickereien. Mit Abbildungen. 4 Bdchn.
6ſte Auflage. 10 Sgr. Einzelne Bändchen à 23 Sgr.

Dieieſelbe. Leicht faßliche Anweiſung zu verſchiedenen weiblichen Kunſtarbeiten. 3 Hefte.
Mit Abbildungen. 74 Sgr. Einzelne Hefte 24 Sgr.

Leander, Charl. Die Häkelſchüule für Damen, oder die Kunſt alle vorkommenden Häkel-
arbeiten auszuführen. Mit 147 Abbildungen. Broſch. 5te Auflage. 3 Hefte
1 Thlr. Einzelne Hefte à 10 Sgr. Daſſelbe gebunden die 2 erſten Hefte 27 Sgr.

Dieſelbe. Die neueſten Häkel-, Strick- und Stickmuſter. Eine Sammlang von 128
C Abbildungen. 8 Hefte. Broſch. Ate Auflage. 20 Sgr. Einzelne Hefte
à 21 Sgr.
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(165) Logis-Vermiethung. Jm Hauſe des Herrn Fabrikant Steckner am Markt,
Nr. 20. iſt, in der 3ten Etage, ein Logie, beſtehend aus 1 Stube, 3 Kammern, Küche und
Saal nebſt Zubehör, von Oſtern e. ab anderweit zu vermiethen, und das Nähere im Hauſe
ſelbſt bei Frau Aſſeſſor Gröſchel, 2 Treppen hoch zu erfragen.

Merſeburg, den 3. Februar 1845. a(150) Handlungs- Anzeige. Den Herren Gartenbeſitzern und Blumenliebhabern
kann ich den Kunſt- und Handelsgärtner Brückner zu Arnſtadt in Thüringen beſtens
empfehlen. Derſelbe hat mir Preis Verzeichniſſe ſeiner Blumen und Gemüſe Sämereien,
Knollen und Zwiebelgewächſe, worunter ſich vorzüglich Georginen, Dahlien c. auszeichnen,
übergeben, daher ich um baldige geneigte Aufträge bitte, welche ich prompt beſorgen werde.
Die Preis Courante liegen zur Durchſicht bereit bei

C. W. Klingebeil,
Gotthardtsſtraße Nr. 141. zu Merſeburg.

(168) Handlungs- Anzeige. Große und kleine Lüneburger, ſo wie ganz große
friſche Rheiniſche Bricken in Schocken und einzeln, marinirte Heringe, ächten Limburger und
Schweizer Käſe, Pfeffer- und ſaure Gurken, Capern, feines Provencer- und Mohnöl, Düſ-
ſeldorfer Moſtrich, engliſches Senfmehl, beſte wirklich rheiniſche große ſüße Pflaumen und
eingemachte Preiſelbeeren empfiehlt L. A. Weddy am Markt.

(169) Feinſten Sprit zu 90 à Drt. 54 Sgr., im Gebind noch billiger verkauftdie Fabrik franzöſiſcher Liqueure von Franz Schwarz,
Markt „Stadt Berlin.“

(154) Anzeige. Bei mir iſt täglich dreimal Gelegenheit nach Halle, wobei ich mei
nen modernen und bequem eingerichteten Perſonenwagen beſtens empfehle zugleich iſt bei
mir ein und zweiſpänniges Kutſchfuhrwerk jederzeit zu bekommen.

Merſeburg, den 2. Februar 1845. Friedrich Hädler auf der alten Poſt.
59) Anzeige. Um den ausgeſprengten Gerüchte zu begegnen als hätte ich den

Milchhandel aufgegeben, erlaube mir zu bemerken, daß bei mir fortwährend gute Milch, täg-
lich 2mal friſch zu haben iſt. C. Hammer am Roßmarkt.

(1533) Anzeige. Jch danke meinen werthen Kunden für die ſeitherige Abnahme
meiner Haaſen und zeige ergebenſt an daß ich die bei der am 31. Januar zu Bedra ge
haltenen Jagd geſchoſſenen Haaſen erhalten habe. Jch bitte um gütige Abnahme derſelben
um billige Preiſe. Kürſchner Hermenthal in der Oelgrube.

(170) Empfehlung.Mit dem 9. d. M. eröffne ich in dem von mir erkauften Gaſthauſe zum goldenen Arme meine

Conditoreiund in dem Wein m Locale eine
ein- und BVaierſche Vierſtube.

Jndem ich dem verehrten Publikum für das mir zeither geſchenkte Vertrauen innigſt
danke, bitte ich angelegentlichſt, mir in dem erweiterten Geſchäft ein geneigtes Wohlwollen
zu erhalten und zu gewähren, das ich durch die ſorgſamſte und aufmerkſamſte Bedienung
mir zu verdienen eifrigſt beſtrebt ſeyn werde.

Mein Conditorei- Geſchäft in der Burgſtraße bleibt bis zu meiner vollen Einrichtung
im Arme, noch im Betriebe.

Den Herren Oekonomen diene ergebenſt zur Nachricht, daß wenn ſie im goldnen Arme
ausſpannen wollen, ſie daſelbſt freundliche Aufnahme finden, und für ein gutes Glas ächt
baierſches Doppel-wBier e. ſtets geſorgt ſeyn wird.

Merſeburg, den 3. Februar 1845. Adolph Frank.
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(151) Tanz-Anterricht.Einem hochgeehrten Publikum zeige ich vorläufig ganz ergebenſt an, daß ich meinen
Unterricht in der höhern Tanzkunſt im Monat März er. wiederum zu beginnen beab-
ſichtige und empfehle mich allen geehrten Eltern mit der Verſicherung, daß ich das mir zu
Theil werdende Vertrauen durch gründliche und nützliche Ausbildung meiner Zöglinge in
jeder Art zu rechtfertigen mich bemühen werde. Zur Annahme geehrter Anmeldungen, ſo
wie der Aufträge wegen des Unterrichtes in Familienzirkeln habe ich den Lohnbedienten Hrn.
Winzer angewieſen.

Merſeburg, im Februar 1845. O. Thieck,
Tanzlehrer bei den Frankeſchen Stiftungen zu Halle.

(143) Bei E. H. Schroeder in Berlin iſt eben erſchienen und in der Nulandt-
ſchen Buchhandlung in Merſeburg zu haben:

Meine neueſten Erfahrungen
im Gebiete der Unterleibskrankheiten.

Von
Dr. M. Strahl,

Königl. SanitätsRathe, präktiſchem Arzte u. Aeccoucheur in Berlin.

Auch unter dem Titel:
Enthullung des rathſelhaften Weſens

der Unterleibskrankheiten.Für gebildete Nichtärzte.
Siebente, durch zahlreiche Krankheitsbilder vermehrte und verbeſſerte Auflage.

Berlin, 1843. Verlag von E. H. Schroeder.
Preis geh. 1 Thlr. 10 Sgr.

Wie in der Vorrede dieſer Schrift nachgewieſen wird, haben jüngſt dem Königlichen
Miniſterio der Medieinal- Angelegenheiten fünfhundert vollſtändig gelungene Heilungen
vorgelegen, welche der Herr Verfaſſer allein in den letzten 2 Jahren im Wege der brieflichen
Behandlung erzielt hat. Das eigenthümliche Verfahren des Verfaſſers iſt in der Schrift
klar auseinandergeſetzt und die Beantwortung des dem Werke beigegebenen Fragenſchema's
reicht hin, um die Behandlung einzuleiten.

(166) Aechte Electricitäts Ableiter
auch orientaliſche Rheumatismus-Amulette

gegen Rheumatismen und Nervenleiden aller Art empfiehlt nebſt Gebrauchs Anweiſung
Guſtav Lots.K. Willer's Geſundheits Sohlen

gegen Rheumatismen, Gicht und Podagra mit Gebrauchs Anweiſung à. Paar 10 Sgr.

empfiehlt t Guſtav Lots am Markt.(144) Anerbieten Eine gute Köchin, 36 Jahr alt, geſund und thätig, welche
bis jetzt ſeit 18 Jahren ununterbrochen bei einer Herrſchaft ſervirt hat und mit den beſten
Zeugniſſen verſehen iſt, ſucht Familienveränderungen halber eine anderweite Anſtellung als
Köchin bei einer anſtändigen Familie zu nächſte Oſtern und bittet die reſp. Herrſchaften,
das Nähere in der Expedition der Merfeburger Blätter geneigteſt erfragen zu wollen.

Merſeburg, den 1. Februar 1845.
(147) LehrlingsGeſuch. Ein Lehrling kann unter annehmlichen Bedingungen zu

Oſtern in die Lehre treten bei dem Sattlermeiſter Schaaf in Halle, große Steinſtraße Nr. 82.
(161) LehrlingsGeſuch. Einen Lehrling, der ſogleich antreten kann, ſucht der
Tiſchlermeiſter Sievers, wohnhaft im Vorwerk zu Merſeburg.
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(152) Lehrlings-Geſuch. Ein Burſche, welcher Luſt hat die Herrenkleidermacher

Profeſſion zu erlernen
der Altenburg.

kann zu Oſtern ſein Unterkommen finden bei E. Kauffmann in

(162) Lehrlings-Geſuch. Ein
Glaſermeiſter Voigt, Neumarkt 863.

(157) Einladung. Jch bin g

junger Menſch, welcher Luſt hat die Glaſer Pro
feſſion zu erlernen känn unter billigen Bedingungen zu Oſtern in die Lehre treten beim

eſonnen, nächſten Sonnabend als den 8. Februar,
meinen Einzug mit einem Karpfenſchmauß zu halten, wozu ich ganz ergebenſt einlade. Für
gute Bedienung wird geſorgt werden. Gottfried Schmidt

zum goldenen Stern auf dem Neumarkt vor Merſeburg.

Durchſchnittsmarktpreiſe des Monats Januar.

thl. ſ. f. thl. thl. ſg. p.Weizen Scheffel 21 Erbſen Scheffel 1 Butter Pfund 6 6
Roggen S 1 7 Linſen 2 BrodGerſte S 4 2 2 Kartoffeln S 1 Semmel Loth tHafer (19 11 amleſeſy Pfund et Drt. 4 7Hirſe albfleiſch ier reGraupen ne Pient Schöpſenfſt. 3 Heu Eentner
Grützarten e. Schweinefl. 3 61 Stroh Schock 4 25

Eine neue Folter.
Ein Reiſender erzählt von einem neuen

Mittel, das man in Afrika benutzt, um von
Verbrechern, oder auch von Unſchuldigen Ge
ſtändniſſe zu erpreſſen. Man befeſtigt nämlich
den, welcher geſtehen ſoll, entkleidet an den Bo
den mit ausgeſtreckten Beinen und Armen
dann ſchüttet man aus einem Sacke Ameiſen,
die zu dieſem Zwecke geſammelt wurden, auf
den Unglücklichen. Gelegentlich ſpritzt man
Waſſer unter die Ameiſen, um ſie zu erzürnen
und zu reizen, ſtärker zu beißen. Es ſoll dieß
die ſchrecklichſte Folter ſeyn, die je erdacht wor
den.

u ö

Man verbietet aller Orten die Hazard
ſpiele und die Staaten ſelbſt ſpielen doch immer
noch als Banquiers fort. Der reine Gewinn,
nach Abzug aller Verwaltungs-, Collecteurko
ſten 2c., die das Zahlenlotto mit ſeinen Amben,
Ternen c. dem öſtreichiſchen Staate einbringt,
beträgt jährlich fünf Millionen Gulden Con-
ventions Münze, beinahe 33 Millionen Tha
ler. Metternich ſoll ſich nach einer Finanzquelle
umſehen, welche einen ſo ſtarken Geldzufluß

hat, daß dieſes Deficit gedecktwürde, dann wol
len ſie dort das Lotto abſchaffen.

Logogryph.Mit einem Worte nennet Hans ſein Gretchen,
Doch weil ſie ihn nicht leiden kann,
Giebt ſie zurück es ihm, das loſe Mädchen,
Doch leider! ſtellt ein Zeichen ſie voran.

Auflöſung des Räthſels im vorigen Stück:
Regent, Regen, Neger.

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Herr Superintendent

Frobenius Nachm. Hr. Diac. Langer.
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreich;

Nachm. Herr Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Vacat.
Stadt. Geborwen: dem Schuhmachermeiſter Roſen-

thal eine Tochter dem Korbmachermeiſter Lichtenſtein ein
Sohn dem Glaſermeiſter Schumpelt eine Tochter dem
Poſt Conducteur Wolf eine Tochter dem Böttchermeiſter
Schulze ein Sohn. Getrauet: der Bürger, Hausbe
ſitzer, Schwarz und Schönfärber König mit Ch. H. Wal
ther von hier. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Büx
gers und Schneidermeiſters Stelzner, im 1. Jahre, am
Stickfluß.

Neumarkt. P veat.
Altenburg. Geboren: dem Handarbeiter Seher

eine Tochter dem Hausmanne Schröter eine Tochter dem
Auffeher Held eine Tochter einer ledigen Perſon ein Schn.
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